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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Anfrage Thomas Rauber / Daniel Bürdel 2016-CE-79 
TPF-Betriebszentrum: Offerten in deutscher Sprache 
werden nicht akzeptiert 

I. Anfrage 

Heute, 18.03.2016, wurde die öffentliche Ausschreibung für 45 Mio. Franken für das Betriebszent-
rum TPF in Givisiez veröffentlicht. Unter Ziffer 3.11 wird verlangt, dass die Offerten in 
französischer Sprache eingereicht werden. 

Wir finden es höchst fraglich, dass eine AG die mehrheitlich im Besitz des Staates ist und von 
öffentlichen Geldern zur Finanzierung ihrer Dienstleistungen profitiert, keine genügende 
Sensibilität für die Sprachenfrage zeigt. 

Fragen: 

1. Welche Haltung nimmt der Staatsrat hierzu ein? 

2. Gedenkt der Staatsrat durch seine Vertretung im Verwaltungsrat der TPF zu intervenieren? 

21. März 2016 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Kanton Freiburg erliess 1998 das Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen sowie dessen 
Ausführungsreglement. Das Reglement unterstellt die «öffentlich-rechtlichen Anstalten des 
Staates», aber auch die Freiburgischen Verkehrsbetriebe (TPF) und Groupe E der Gesetzgebung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (Art. 2) und legt Folgendes fest: 

> «Die Ausschreibung muss in einer der Amtssprachen des Kantons erfolgen. Die Ausschreibung 
des Staats muss in den beiden Sprachen erfolgen» (Art. 13 Abs. 1).  
«Ist sie nicht in der Sprache des Bauortes verfasst, wird ihr eine Zusammenfassung in dieser 
Sprache beigefügt» (Art. 13 Abs. 2). 

> «Das Angebot muss in der Sprache des Vergabeverfahrens abgefasst sein. Angebote für 
Aufträge des Staats können in einer der beiden Sprachen abgefasst sein» (Art. 23 Abs. 3). 

2009 führte der Staatsrat in seiner Antwort auf die Anfrage 3256.09 von Grossrat Martin Tschopp 
aus, dass die Regel, wonach die Ausschreibungen des Staates in beiden Amtssprachen erfolgen 
müssen, wohl auch für die öffentlich-rechtlichen Anstalten sowie die Freiburgischen Verkehrsbe-
triebe (TPF) und Groupe E gilt, obwohl dies im entsprechenden Artikel nicht explizit erwähnt ist. 
Im April 2015 wurden die TPF jedoch in drei getrennte Gesellschaften umgewandelt. Diese werden 
von einer Holdinggesellschaft geleitet, die zu 75  % im Besitz des Kantons Freiburg ist. Aufgrund 
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dieser Aufteilung und weil es sich bei den drei Gesellschaften um Aktiengesellschaften handelt, 
stellen sich die TPF auf den Standpunkt, dass sie nicht mit dem Staat gleichgesetzt werden können. 
Aus Sicht der TPF bedeutet dies, dass sie ihre Ausschreibungen und Angebote in Anwendung des 
oben genannten Reglements in nur einer der beiden Amtssprachen des Kantons verfassen können. 

Im Einklang mit der gängigen Praxis erfolgen die Ausschreibungen der TPF somit meist in der 
Sprache des Bauorts. Die TPF betonen, dass diese Vorgehensweise bis heute noch nie ein Problem 
dargestellt habe und die Unternehmen des anderssprachigen Kantonsteils in keiner Weise daran 
hindere, Angebote abzugeben. Ausserdem akzeptierten sie Angebote in beiden Amtssprachen des 
Kantons. Die TPF geben des Weiteren zu bedenken, dass die Übersetzung der Ausschreibungsun-
terlagen zu hohen Kosten und bedeutenden Verzögerungen führen können. Dies wäre namentlich 
für die Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bau des Betriebszentrums der TPF in Givisiez 
der Fall gewesen. 

Auf der Grundlage dieser Ausführungen beantwortet der Staatsrat die Fragen wie folgt: 

1. Welche Haltung nimmt der Staatsrat hierzu ein? 

Im Sinne der Anfrage hält es der Staatsrat für nötig, eine mögliche Änderung des Reglements vom 

28. April 1998 über das öffentliche Beschaffungswesen und insbesondere der Artikel 2 (Auftrag-
geberbetriebe), 13 (Sprache) und 23 (Einreichung) zu prüfen. 

2. Gedenkt der Staatsrat durch seine Vertretung im Verwaltungsrat der TPF zu intervenieren? 

Angesichts seiner Antwort auf die Frage 1 sieht der Staatsrat keinen Bedarf, beim Verwaltungsrat 
der TPF zu intervenieren. 

12. Dezember 2016 


